
Erkrankung - notfall
DiE BErgwacht BayErn hat für SiE vorgESorgt

 

als förderer der Bergwacht Bayern 
können Sie und ihre angehörigen die leistungen des Drk-flugdienstes und 
der Brk-inlandsrückholung in anspruch nehmen.

Durch ein urteil des Bundessozialgerichtes wurde entschieden, dass selbst im medizinischen notfall  
die gesetzlichen krankenkassen die kosten für rückholungen aus dem ausland nicht übernehmen  
dürfen. Diese gefährliche lücke im System der sozialen Sicherung ist für die Bergwacht-förderer 
durch eine versicherung bei der Barmenia-krankenkassenversicherungs ag dadurch geschlossen,  
dass die durch den rücktransport entstehenden kosten gedeckt sind. Der Beitrag für die versicherung 
ist mit ihrem förderbeitrag abgegolten.

im gegensatz zu den voraussetzungen für eine rückholung aus dem ausland, welche durch die
Bergwacht seit langem erfolgreich praktiziert wird, kann überall in der Bundesrepublik von einem  
gleichwertigen versorgungsstandard in notfällen ausgegangen werden. Deshalb übernehmen die
krankenkassen auch nur die kosten einer medizinisch gebotenen verlegung in fach- oder
Spezialkliniken.

Doch was geschieht bei einem längeren aufenthalt im krankenhaus, weit entfernt von zu hause?
Eine Situation also, vor der alljährlich tausende stehen. Die vertraute umgebung fehlt, der Besuch 
naher angehöriger oder freunde ist kaum möglich. und eine verlegung in eine klinik am heimatort - 
auf eigene rechnung - übersteigt oft die finanziellen Möglichkeiten.

Diese lücke schließt nun die Bergwacht Bayern mit ihrem „inlandsrückholdienst“ für ihre Mitglieder.

Eine bisher einzigartige Einrichtung des roten kreuzes. Die Bergwacht Bayern und die angeschlos-
senen kreisverbände des Brk haben dafür einen leistungsverbund geschaffen, dieser trägt dafür 
Sorge, dass Sie an ein krankenhaus ihres heimatortes verlegt werden können.

wenn Sie oder ihre angehörigen (Ehegatte und kinder, für die anspruch auf kindergeld besteht) im
ausland in eine medizinische notlage geraten und eine rückführung in die Bundesrepublik
Deutschland medizinisch notwendig ist, wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Drk-flugdienst in
Bonn. Die leitstelle ist zu erreichen unter:

telefon:  0228/ 23 00 23
telefax:  0228/ 23 00 27
anschrift:  Drk-flugdienst -leitstelle im Drk-Präsidium
  friedrich-Ebert-allee 71
  53113 B o n n

förderer der Bergwacht Bayern
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Drk- flugDiEnSt

geschäftsbedingungen
Bei rückführung von im ausland erkrankten und verletzten Personen auf dem luftweg oder 
mit einem anderen geeigneten transportmittel übernimmt der Drk-flugDiEnSt die medizi-
nische versorgung vom aufenthaltsort bis zu einem geeigneten Zielkrankenhaus in der Bun-
desrepublik Deutschland, die Durchführung des transportes und die gesamte organisatorische 
abwicklung.

für die Erteilung von flugaufträgen und die Einleitung von rückverlegungen ist ausschließlich 
die leitstelle des Drk-flugDiEnStES in Bonn zuständig. in allen anderen fällen besteht kein
anspruch auf kostenerstattung. alle hilfeersuchen sind direkt an die Drk-flugDiEnSt-
leitstelle in Bonn zu richten oder unverzüglich dorthin weiterzuleiten. Der Drk-flugDiEnSt 
haftet nicht über die haftung der fluggesellschaft oder der behandelnden Ärzte hinaus.

für die aus anlass eines medizinisch notwendigen rücktransport entstehenden kosten be-
steht eine versicherung bei der Barmenia krankenversicherungs a.g. Die für das Drk-Mitglied 
anfallenden kosten werden direkt zwischen dem Drk und der Barmenia abgerechnet.
                    
BarMEnia krankEnvErSichErung a.g.                

versicherungsbestätigung
Die Barmenia krankenversicherung a.g. übernimmt versicherungsschutz im rahmen der
allgemeinen versicherungsbedingungen für die kranken-rücktransportkosten-versicherung 
nach tarif rkt (avB/rkt). Eine kurzfassung der avB/rkt ist nachstehend abgedruckt. Die
vollständigen versicherungsbedingungen werden auf wunsch ausgehändigt.

Der versicherungsschutz gilt bis zum Ende des laufenden kalenderjahres. Er wird automatisch 
zu den jeweils gültigen allgemeinen versicherungsbedingungen (avB/rkt) verlängert.
Der versicherungsschutz endet zum 31.12. des Jahres, in dem die Mitgliedschaft im Drk 
beendet wird, spätestens jedoch zum 31.12. des Jahres, in dem der versicherer die verlän-
gerungsvereinbarung über das Drk kündigt bzw. in dem der versicherungsnehmer dem Drk 
oder dem versicherer mitteilt - jedoch nicht rückwirkend -, dass eine verlängerung des versi-
cherungsschutzes nicht mehr gewünscht wird.

über Änderungen der allgemeinen versicherungsbedingungen und über eine kündigung 
durch den versicherer wird der versicherungsnehmer über das Drk rechtzeitig benachrichtigt.

BarMEnia - krankEnvErSichErung a.g.

allgemeine versicherungsbedingungen für die kranken-rückholkosten-versicherung 
nach dem tarif rkt (avB/rkt) kurzfassung

1. wer ist versichert?
versichert nach dem tarif rkt der Barmenia sind die Mitglieder (natürliche Personen) der 
obengenannten Drk-organisation, sofern sie einen ständigen wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben.

versicherungsnehmer ist das Drk-Mitglied, versicherte Personen sind neben dem Drk-
Mitglied dessen familienangehörige (Ehegatte und kinder, für die anspruch auf kindergeld 
besteht).
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2. umfang der leistungspflicht

Bedingt eine im ausland aufgetretene krankheit oder unfallfolge den rücktransport der
versicherten Person in die Bundesrepublik Deutschland durch den Drk-flugDiEnSt oder im
auftrag des Drk-flugDiEnStES, so werden die notwendigen aufwendungen des
krankentransportes in voller höhe ersetzt.

als ausland gelten alle länder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit ausnahme
derjenigen
a) in denen die versicherte Person einen ständigen wohnsitz hat oder
b) in denen sie sich ununterbrochen länger als 6 Monate aufhält.

3. Beginn des versicherungsschutzes
Der versicherungsschutz beginnt nicht vor Beginn der Mitgliedschaft im Drk und nicht vor
Zahlung des förderbeitrages. für versicherungsfälle, die vor Beginn des versicherungs-
schutzes begonnen haben, wird nicht geleistet.

versicherungsfall ist die medizinisch notwendige heilbehandlung einer versicherten Person
wegen krankheit oder unfallfolgen, in deren verlauf ein krankenrücktransport erforderlich
wird.

4. Einschränkung der leistungspflicht des versicherers
keine leistungspflicht besteht für rücktransporte
a)  aufgrund von krankheiten einschließlich ihrer folgen sowie für folgen von unfällen,
 die durch aktive teilnahme an kriegsereignissen verursacht worden sind;
b) aufgrund von krankheiten und unfällen einschließlich derer folgen, die auf vorsatz
 oder Sucht beruhen;
c)  aufgrund von krankheiten oder unfällen einschließlich deren folgen, die auf eine im
 ausland beruflich ausgeübte Sportart zurückzuführen sind. auf antrag hin kann der
 versicherer jedoch vor Beginn des auslandsaufenthaltes dieses risiko in seine
 leistungspflicht mit einschließen; die nicht durch den Drk-flugDiEnSt und auch
 nicht im auftrag des Drk-flugDiEnStES durchgeführt werden.

5. leistungsabrechnung
Die leistungsabrechnung erfolgt direkt zwischen dem Drk-flugDiEnSt und der Barmenia.
Die notwendigkeit des rücktransportes muss die rückgeführte Person durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen.

6. versicherungsbeitrag
Die Beitragskosten für die versicherung sind bereits im förderbeitrag enthalten. Ehegatte und
kinder, für die anspruch auf kindergeld besteht, sind mitversichert.

7. obliegenheiten
7.1 Der versicherungsnehmer oder die versicherte Person hat auf verlangen des versicherers 
jede auskunft zu erteilen, die zur feststellung der leistungspflicht des versicherers und ihres 
umfanges erforderlich ist.

7.2 auf verlangen ist dem versicherer die Befugnis zu erteilen, auskünfte über frühere, beste-
hende oder zukünftig bis zur Beendigung der versicherung eintretende krankheiten,
unfallfolgen und gebrechen sowie über beantragte, bestehende oder beendete
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Personenversicherungen einzuholen. Dabei sind die befragten Ärzte, Zahnärzte,
heilpraktiker, krankenanstalten aller art, versicherungsträger, gesundheits- und
versorgungsämter von der Schweigepflicht zu befreien und zu ermächtigen, dem
versicherer alle erforderlichen auskünfte zu erteilen.

7.3 Der versicherer ist mit der in § 6 abs. 3 versicherungsvertragsgesetz (vvg) vorgeschrie-
benen Einschränkung von der verpflichtung zur leistung frei, wenn eine der vorstehenden 
obliegenheiten verletzt wird. Die kenntnis und das verschulden der versicherten
Person stehen der kenntnis und dem verschulden des versicherungsnehmers gleich.

BayEriSchES rotES krEuZ - inlanDSrückholung

grundlage des inlandrückholdienstes ist die innerdeutsche (grenznahe) rückführung erkrank-
ter oder verletzter Personen mit einem krankentransportwagen. Die regel hierbei ist der 
transport von krankenhaus zu krankenhaus. ausnahmen in besonderen fällen sind möglich. 
leistungskriterien sind der auswärtige klinikaufenthalt und die transportmöglichkeit des Mit-
gliedes. leistungen, die der rvo (leistungspflicht der gesetzlichen krankenkassen) zugeord-
net werden müssen, sind von der leistung und einer Erstattung ausgeschlossen. Dies gilt auch 
für Mitglieder privater krankenversicherungen, die nicht dem leistungsstandard der gesetz-
lichen krankenkassen entsprechen. Die medizinische notwendigkeit im Sinne des Brk-flug-
DiEnStES ist keine voraussetzung. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass grundsätzlich 
ein qualifizierter krankentransport erforderlich ist. fahrten, die dem Mietwagengewerbe 
zuzuordnen sind, werden nicht durchgeführt.

Die Einleitung einer inlandsrückführung kann ausschließlich über die

Bergwacht Bayern
am Sportpark 6, 83646 Bad tölz
tel. 08041 / 79438 - 0
fax 08041 / 79438 - 10
e-mail: info@bergwacht-bayern.org

erfolgen. Da es sich bei diesen inlandsverlegungen um Sekundärfahrten handelt, ist die 
Dienststelle nur zu den üblichen Bürozeiten besetzt. 

Es bringt also auch persönliche vorteile, förderer der Bergwacht zu sein. nach wie vor tragen 
Sie mit ihrem förderbeitrag dazu bei, dass wir - die Bergwacht Bayern - jederzeit eine  
schnelle, effektvolle hilfe leisten können.

Bayerisches rotes kreuz -überführungskosten

auch für den schlimmsten fall im ausland ist vorgesorgt, stirbt eine versicherte Person im 
ausland, so werden die notwendigen kosten der überführung des verstorbenen in seinen 
wohnsitz oder die Bestattung am Sterbeort bis zu einem höchstbetrag, maximal dem fünffa-
chen Preis eines linienfluges erster klasse, ersetzt.

ihre Bergwacht Bayern

Bergwacht Bayern  tel. 08041 / 79438 - 0   Spendenkonto:  Sparkasse Bad tölz
geschäftsführung  fax. 08041 / 79438 - 10  BlZ 700 543 06   konto 111 110 02
am Sportpark 6    info@bergwacht-bayern.org  iBan: DE14 7005 4306 0011 1110 25
83646 Bad tölz  www.bergwacht-bayern.org  Swift-Bic: BylaDEM1wor
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